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— durch den Eezirksbaudirektor dem Vorsitzenden des 
Rates des Bezirkes

jährlich vorzuschlagen und im Sinne der im Abs. 4 ge
nannten Kriterien zu begründen. Die Direktoren der 
den WB bzw. den Wirtschaftsräten der Bezirke un
terstehenden volkseigenen Kombinate .begründen ihren 
Vorschlag gegenüber dem Generaldirektor der WB 
bzw. dem Vorsitzenden des Wirtschaftsrates des Bezir
kes.

(6) Die zuständigen Minister, Generaldirektoren der 
WB, Vorsitzenden der Räte der Bezirke bzw. Vorsit
zenden der Wirtschaftsräte der Bezirke haben die Vor
schläge und Begründungen zu prüfen und die Höhe der 
Zuführungen zum Verfügungsfonds zusammen mit den 
Kennziffern des Jahresvolkswirtschaftsplanes differen
ziert festzulegen und zu bestätigen. "

1
(7) Die Minister, Generaldirektoren der WB, Vorsit

zenden der Räte der Bezirke bzw. Vorsitzenden der 
Wirtschaftsräte der Bezirke sind verpflichtet, die jähr
liche Zuführung zum Verfügungsfonds im Rahmen der 
von ihnen bestätigten Höhe von der Erfüllung solcher 
Effektivitätskennzitfern wie

— Senkung der Selbstkosten und Steigerung der Ar
beitsproduktivität

— Zuwachs des Nettogewinns

— Verbesserung der Exporlrentabilität

— Inbetriebnahme wichtiger Kapazitäten bei struktur
bestimmenden Investitionsvorhaben

— ökonomischer Nutzeffekt der entscheidenden wis
senschaftlich-technischen und ökonomischen Auf
gaben

abhängig zu machen.

Verwendung des Verfügungsfonds

§3

(1) Uber die Verwendung des Verfügungsfonds ent
scheiden in eigener Verantwortung

— in der WB der Generaldirektor

— im volkseigenen Kombinat der Direktor des volks
eigenen Kombinates

— im Wirtschaftsrat des Bezirkes der Vorsitzende des 
Wirtschaftsrates

— im Bezirksbauamt der Bezirksbaudirektor.

(2) Der Generaldirektor der WB und der Direktor 
des volkseigenen Kombinates sind verpflichtet, die im 
Plan vorgesehene Verwendung des Verfügungsfonds 
mit der zuständigen Gewerkschaftsleitung zu beraten 
und dieser über die tatsächliche Verwendung der Mit
tel Rechenschaft zu legen. Der Vorsitzende des Wirt
schaftsrates des Bezirkes und der Bezirksbaudirektor 
erfüllen diese Verpflichtung gegenüber dem zuständi
gen Bezirksvorstand des FDGB.

(3) Die Mittel des Verfügungsfonds dürfen nur ver
ausgabt werden, wenn mit ihrer Verwendung ein öko

nomischer bzw. volkswirtschaftlicher Nutzen verbun
den ist. Der Nutzen ist kontrollfähig nachzuweisen.

§ 4

(1) In Abgrenzung zum Einsatz der Mittel des Prä
mienfonds, die insbesondere für Jahresendprämien 
und zur Prämiierung hervorragender Leistungen bei 
der Durchführung des Jahresvolkswirtschaftsplanes ein
gesetzt werden, sind die Mittel des Verfügungsfonds 
vorrangig für die materielle Anerkennung solcher Lei
stungen von Werktätigen einzusetzen, die zur Errei
chung von Pionier- und Spitzenleistungen auf struktur
bestimmenden Gebieten führen und für die perspek
tivische Entwicklung des volkseigenen Betriebes oder 
Kombinates, der Erzeugnisgruppe bzw. des gesamten 
Zweiges von Bedeutung sind. Die zielgerichtete Ver
wendung dieser Mittel muß zur Anwendung modern
ster Technologien und Verfahrenstechniken dar Groß
produktion zur Herstellung hochwertiger Erzeugnisse 
zu niedrigsten Kosten sowie zur schnellen Überfüh
rung und produktiven Nutzung neuester Ergebnisse der 
Forschung und Entwicklung beitragen. Die Mittel sind 
für die materielle Stimulierung von Maßnahmen zur 
Durchsetzung einer volkswirtschaftlich effektiven Mate- 
rialsubslitution und qualitativ neuer Verfahren und 
Technologien zur Werkstoffherslellung und Sloffum- 
wandlung zu verwenden.

(2) Die Mittel des Verfügungsfonds sind für die mate
rielle Stimulierung der Erschließung von Produkfions- 
reserven für die Beschleunigung des Wachstumstempos 
auf wichtigen Gebieten der materiell-technischen Ver
sorgung der Volkswirtschaft in ganzen Bedarfskom
plexen sowie der Entwicklung von Erzeugnissystemen 
einzusetzen. Sie müssen für eine zielgerichtete mate
rielle Stimulierung der Übererfüllung von Exportauf
gaben mit hohem volkswirtschaftlichem Nutzen verwen
det werden und dazu dienen, veränderten Bedingun
gen des Außenmarktes schnell Rechnung zu tragen und 
sie zugunsten der Volkswirtschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik auszunutzen.

(3) Durch Bereitstellung von Mitteln des Verfügungs
fonds zur Prämiierung von Arbeitskollektiven und Ein
zelpersonen für hervorragende Ergebnisse im sozialisti
schen Wettbewerb, die entscheidend zur Verbesserung 
der Effektivität des ganzen Industriezweiges, des volks
eigenen Kombinates, der Betriebe des Wirtschaftsrates 
des Bezirkes bzw. des Bezirksbauamtes beitragen, ist 
vor allem die Führung des überbetrieblichen sozialisti
schen Wettbewerbs zu unterstützen.

(4) Die Mittel des Verfügungsfonds können für die 
Durchführung des sozialistischen Wettbewerbs inner
halb der Kooperationskette und der Erzeugnisgruppe 
sowie innerhalb der Kooperationsgemeinschaft einge
setzt werden, vor allem für die Bereitstellung bzw. be
schleunigte Aufnahme der Produktion von Zulieferun
gen mit wissenschaftlich-technischem und ökonomi
schem Höchstniveau, die zur Steigerung der Produktion 
von Finalerzeugnissen in höchster Qualität und mit 
niedrigsten Selbstkosten wie auch zur Produktion hoch
exportrentabler Erzeugnisse beitragen.

(5) Für die Aufholung von Planrückständen dürfen 
Prämien aus dem Verfügungsfonds nur in Ausnahme
fällen bereitgestellt werden, wenn damit nachweisbar 
größere Störungen im volkswirtschaftlichen Repro
duktionsprozeß abgewendet werden können.


